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EUROPA IM FERNSEHEN. DIE GRÜNDUNG DES DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN FERNSEHSEN-

DERS ARTE 

Von Nina Johanna Haltern 

Als am 2. Oktober 1990 mit dem „Vertrag zwischen den deutschen Bundesländern und 

der Französischen Republik zum Europäischen Fernsehkulturkanal“1 die Grundlage für 

den grenzüberschreitenden Sender ARTE geschaffen wurde, waren einige europäische 

Medienprojekte bereits gescheitert. Nicht nur technische und politische Hürden mussten 

genommen werden, sondern auch erhebliche juristische, organisatorische und inhaltli-

che Schwierigkeiten galt es zu meistern, um die Idee eines europäischen Fernsehsenders 

zu verwirklichen. 

Pläne für ein mehrstündiges europäisches Fernsehprogramm waren erstmals 1965 

anlässlich einer Konferenz der European Broadcast Union (EBU)2 besprochen worden. 

Nachdem das Ziel, Beiträge aller EBU-Mitgliedsländer über Satellit europaweit auszu-

strahlen, zunächst noch an den technischen Möglichkeiten gescheitert war, griff die Po-

litik 1980 die Pläne erneut auf. Auf Initiative der Europäischen Volkspartei forderte das 

Europäische Parlament die Kommission zur Prüfung der Einrichtung eines europäischen 

Fernsehprogramms auf. Nach der Erweiterung des gemeinsamen Wirtschaftsraums und 

mit zunehmender politischer Integration gelte es, auch die kulturelle Dimension der 

europäischen Gemeinschaft im Sinne eines europäischen Bewusstseins zu befördern. 

Mit der Schaffung einer europäischen Medienöffentlichkeit sollte nicht zuletzt das Prob-

lem, dass europäische Themen und Aktivitäten in den nationalen Berichterstattungen 

nicht genügend berücksichtigt wurden, behoben werden. Die Europäische Kommission 

erstellte daraufhin einen Zwischenbericht, der jedoch wenig Beachtung fand. Erst das 

1984 veröffentlichte Grünbuch „Fernsehen ohne Grenzen“ erfuhr eine EG-weite Auf-

merksamkeit, da es das Kulturgut Rundfunk als Dienstleistung begriff und den Regeln 

des Wirtschaftsrechts unterstellte. Dementsprechend lieferte es vorrangig Minimalrege-

lungen zu Fragen der Werbung, des Jugendschutzes und des Urheberrechts. Die Bestre-

bungen zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Fernseh-Programms gerieten 

damals wie anlässlich der EG-Richtlinie zum europäischen Rundfunk von 1989 auf-

grund der Kompetenz- und Zuständigkeitsproblematik ins Hintertreffen. 

Neben den politischen Initiativen gab es in den 1980er Jahren praktische Versuche, 

ein europäisches Fernsehen zu betreiben. Unter der Ägide der EBU startete 1982 test-

weise das fünfwöchige Pilotprojekt EURIKON – allerdings unter weitgehendem Aus-

schluss der Öffentlichkeit, um Lizenzzahlungen zu vermeiden. 1985 ging das von öf-

—————— 

 
1  Vgl. die Quellen „Vertrag zwischen den deutschen Bundesländern und der Französischen Republik 

zum Europäischen Fernsehkulturkanal“ vom 2. Oktober 1990 und „Gründungsvertrag der ARTE 

G.E.I.E“ vom 30. April 1991. 

2  Die European Broadcast Union oder Union der europäischen Rundfunkorganisationen war 1950 

gegründet worden. 
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fentlichen Sendeanstalten aus den Niederlanden, Italien, Irland, Deutschland betriebene 

Europa-TV erstmals auf Sendung. Ein multinationales Team stellte ein in vier Sprachen 

ausgestrahltes Public-Service-Vollprogramm zusammen, das täglich fünf bis sechs 

Stunden lang aus dem niederländischen Hilversum gesendet wurde und europaweit 

empfangen werden konnte. Obwohl die technische Machbarkeit eines multinationalen 

Fernsehprogramms durch Europa-TV bewiesen war, wurde dieses nach nur 14 Monaten 

aufgrund finanzieller Probleme, die auf Fehlkalkulationen, nicht eingehaltene Verspre-

chen der Kommission sowie das Fehlen einer breiten politischen Unterstützung der EG-

Länder zurückzuführen waren, eingestellt. 

Auf Initiative des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar 

Späth wurden 1984 Gespräche über einen deutsch-französischen Fernsehsender aufge-

nommen. Späth wandte sich damals verstärkt dem Kultursektor zu, und auch die franzö-

sische Seite interessierte sich für ein grenzübergreifendes Fernsehprogramm mit an-

spruchsvoller Ausrichtung, dessen Kosten dank der Kooperation geteilt werden könn-

ten. Nachdem François Mitterand den französischen Fernsehmarkt im Jahre 1982 libera-

lisiert hatte, war in der Grande Nation die Angst vor einem US-amerikanisch dominier-

ten TV-Angebot gewachsen. Nun sollte wenigstens ein Sender qualitativ hochwertiges 

‚Kultur-Fernsehen‘ liefern und zugleich das Forum und den Partner für Koproduktionen 

mit der französischen Filmindustrie abgeben.  

Als Gegengewicht zu den privaten Sendern und zu den staatlichen, die mit diesen 

konkurrieren mussten, wurde daher bereits 1986 der französische Kulturkanal La SEPT 

gegründet. Kurz darauf kam es zu ersten zaghaften Kooperationsverhandlungen zwi-

schen ARD und ZDF auf deutscher und La SEPT auf französischer Seite. Lothar Späth, 

der ab 1987 als Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für kulturelle Ange-

legenheiten agierte, fand insbesondere in Jack Lang, der von 1981 bis 1986 und von 

1988 bis 1993 als französischer Kulturminister wirkte, einen Partner, der mit ihm die 

Schaffung eines europäischen Kulturkanals auf bilateraler Grundlage anstrebte. Doch 

während die Franzosen mit La SEPT lediglich eine zentralistische staatsnahe Organisa-

tion auf das Projekt einschwören mussten, galt es in Deutschland, die unabhängigen 

Landesrundfunkanstalten der ARD, das ZDF sowie Vertreter der Länder und des Bun-

des für den europäischen Kulturkanal zu gewinnen. Das erwies sich lange Zeit als 

schwieriges Unterfangen, weil die neue Einrichtung als Konkurrent gesehen wurde. So 

betrachtete das ZDF das Projekt als direkte Konkurrenz zu dem 1984 gegründeten Pro-

gramm 3sat, dem deutschsprachigen Kooperationssender des ZDF sowie des österrei-

chischen und des Schweizer Rundfunks. Ähnlich misstrauisch war die ARD, die seit 

März 1986 ihren eigenen Kulturkanal EINS PLUS unterhielt.3 Auch zahlreiche Politi-

ker, die die Gründung eines europäischen Kulturkanals für überflüssig oder kontrapro-

duktiv hielten, diffamierten das Vorhaben als reines Prestigeprojekt und warnten vor 

einer Gettoisierung der Kultur in Spartenkanälen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Neben Fragen der Finanzierung und der steuerlichen Behandlung des Senders gal-

ten die Programmautonomie und der Kulturbegriff als besonders kritisch. Hinsichtlich 

der Programmautonomie erschien im zentralistischen Frankreich ein staatsnaher Rund-

—————— 

 
3  EINS PLUS diente damals als Testkanal für die europäische Entwicklung eines hochauflösenden, 

digitalen Fernsehformats (HD-MAC). Der Sender wurde nach Streichung der EU-Mittel 1992 einge-

stellt, und die ARD trat dem Verbund-Sender 3sat bei. Seit 2005 gibt es wieder einen (digitalen) 

ARD-Sender namens EINS PLUS, hinter dem sich allerdings ein Informationsprogramm mit Ele-

menten der Verbraucherberatung verbirgt.  
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funk als unproblematisch, wohingegen in der Bundesrepublik Deutschland eine allzu 

große Nähe von Medien und Politik – aufgrund der Erfahrungen im Nationalsozialismus 

und angesichts der Situation in der DDR – als Angriff auf den freien Journalismus ge-

wertet wurde. Überdies gingen die deutschen und französischen Vorstellungen darüber, 

was unter Kultur zu verstehen sei, auseinander. Die französische Seite verstand darunter 

Hochkultur und Bildung wie im bereits bestehenden Programm von La SEPT: Übertra-

gungen von Musik-, Theater- und Literaturveranstaltungen, Dokumentarfilme und di-

daktische Programme zur kulturellen Bildung und zur Darstellung der französischen 

Nationalkultur – ohne Nachrichten und Sport. Die deutsche Seite dagegen ging von ei-

nem erweiterten Kulturbegriff aus, der sich nicht auf künstlerische Erzeugnisse be-

schränkt. Schließlich verständigte man sich im Staatsvertrag vom 2.10.1990 auf die 

Präambel, dass der europäische Kanal der „Darstellung des kulturellen Erbes und des 

künstlerischen Lebens in den Staaten, Regionen und der Völker Europas und der Welt“ 

dienen sollte. 

Im Hinblick auf das Verhältnis von Medien und Staat folgte der Staatsvertrag dem 

deutschen Muster.4 Artikel 1.1 hält fest, dass der Europäische Fernsehkulturkanal unab-

hängig von staatlichen Eingriffen ist und die alleinige Verantwortung für die Pro-

grammplanung hat. Die Aufsicht für die Programmrealisierung, Personalverwaltung 

und Haushaltsplanung liegt bei den Gesellschaftern (La SEPT und eine deutsche 

GmbH). Auch in den Punkten Reichweitensicherung (Artikel 2), die hauptsächlich 

Frankreich betraf, und Mehrwertsteuererlass (Artikel 3) setzte sich die deutsche Seite 

durch, die aufgrund der Vielzahl und Heterogenität der zustimmungspflichtigen Akteure 

größeren Druck ausüben konnte. Zwei französischen Unterzeichnern standen elf deut-

sche gegenüber, die ihr Einverständnis an Bedingungen knüpften. 

Vor diesem Hintergrund erschließt sich auch das pragmatische Vertragsdatum. 

Denn bereits einen Tag später, das heißt mit der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990, 

hätten auch die Ministerpräsidenten der neuen Bundesländer unterzeichnen müssen. 

Berücksichtigt werden diese allerdings in Artikel 4 des Vertrages, der den Beitritt „wei-

terer deutscher Länder“, das heißt der neuen Bundesländer, sowie der Mitgliedsstaaten 

des Europarates vorsieht.5 Das deutsch-französische Projekt sollte die Keimzelle eines 

europäischen Fernsehens bilden.  

Damit dieser Vertrag zustande kommen konnte, war nicht nur viel Überzeugungs-

arbeit und die Erhöhung der Rundfunkgebühren notwendig. Auf deutscher Seite war 

auch lange Zeit strittig, wer denn überhaupt berechtigt sei, den Vertrag zu unterzeich-

nen. Der Bund verwies auf seine außenpolitische Zuständigkeit (auch in Kulturangele-

genheiten) nach Art. 32 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG), während die Länder sich auf 

ihr Recht zum Vertragsschluss auf den Gebieten ihrer Legislativkompetenz (Kultur und 

Rundfunk) nach Art. 2 Abs. 3 GG stützten. Mitte September 1990 gab die Bundesregie-

rung schließlich ihre Zustimmung zur Vertragsschließung zwischen dem Nationalstaat 

Frankreich und den Bundesländern – nicht ohne auf die Einzigartigkeit und den Aus-

nahmecharakter des Vorgangs zu verweisen. Das ambitionierte und auf höchster Ebene 

erwünschte Projekt sollte nicht an den Finessen des deutschen Föderalismus scheitern, 

—————— 

 
4  Gräßle, Inge, Vergangene Zukunft. ARTE in der europäischen Fernsehlandschaft, in: Dokumente 50 

(1994), S. 212-216, hier S. 213. 

5  Die ostdeutschen Bundesländer sind dem zwischenstaatlichen Vertrag am 9. November 1996 beige-

treten. Bereits seit dem 1. Januar 1995 gehören jedoch der MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) und der 

ORB (Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg) der ARTE Deutschland TV GmbH an. 
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und die französischen Nachbarn nicht verprellt werden, nachdem sie sich durchgerun-

gen hatten, der Deutschen Einigung zuzustimmen. 

Festzuhalten bleibt, dass es im Vertrag über den europäischen Kulturkanal den 

deutschen Ländern und dem französischen Staat gelungen ist, zwischen den medien-

rechtlichen und medienpolitischen Unterschieden der Partnerstaaten zu vermitteln. Um 

dem französischen Gesellschafter La SEPT ein deutsches Gegenüber im Sinne eines 

vorrangigen Ansprechpartners zu geben, wurde im März 1991 eine Koordinationsstelle 

in Baden-Baden eingerichtet, nämlich die ARTE Deutschland TV GmbH (mit dem ZDF 

und den Anstalten der ARD als Gesellschaftern). ARTE France (wie La SEPT seit 2000 

heißt) und ARTE Deutschland sind wiederum Gesellschafter der am 30. April 1991 

gegründeten ARTE G.E.I.E.6, die ihren Hauptsitz in Straßburg, seit 2003 in einem re-

präsentativen Bau im Europa-Viertel, hat. Auf die Rechtsform der Europäischen Wirt-

schaftlichen Interessenvereinigung (kurz EWIV; französisch Groupement Européen 

d’Interêt Economique, kurz G.E.I.E.) nach dem Vorbild des Airbus-

Kooperationsprojekts einigte man sich auf Drängen der deutschen Seite, welche die in 

Frankreich für Fernsehsender übliche Rechtsform der Aktiengesellschaft mit dem Ar-

gument ablehnte, damit würden die Interessen zu sehr zentralisiert und die Anliegen der 

Kooperationspartner zu wenig berücksichtigt. Ein unabhängiger Programmbeirat, der 

sich aus Vertretern des kulturellen Lebens der beteiligten Länder zusammensetzt, sollte 

mittels Beratung und kritischer Begleitung der Programmkonzeption zusätzlich Unab-

hängigkeit gewährleisten. Der Beirat ist freilich kein veritables Organ der G.E.I.E. und 

sein Einfluss geringer, als die deutsche Delegation es sich gewünscht hatte. Die ARTE 

G.E.I.E. ist zuständig für die Verwaltung, die Programmkonzeption und die Ausstrah-

lung des Programms. Die Produktion und Beschaffung des Programms wird von ARTE 

G.E.I.E. (20 %, insbesondere Nachrichten und Informationssendungen), ARTE France 

und ARTE Deutschland (jeweils 40 %) arbeitsteilig übernommen. Um Koordinations-

probleme zu vermeiden, sollten die Führungspositionen in einem ausgewogenen Ver-

hältnis durch Deutsche und Franzosen besetzt werden.  

In der konkreten internationalen und interkulturellen Zusammenarbeit sind Span-

nungen, die auf dem unterschiedlichen Verständnis von Hierarchie, Beruf, Medien und 

Ästhetik beruhen, nie ganz auszuschließen. Obwohl alle Mitarbeiter die Sprache des 

anderen mindestens passiv beherrschen, kommt es gelegentlich zu Missverständnissen, 

die bestenfalls zu gemeinsamem Lachen, schlimmstenfalls zu Verstimmungen führen. 

Selbst die zeitliche Einteilung Programms ist bei einem Sender, der auf unterschiedliche 

Essenszeiten und mediale Gewohnheiten der Zuschauer in Deutschland und Frankreich 

Rücksicht nehmen muss, nicht selbstverständlich. Alles in allem handelt es sich dabei 

um interkulturelle Abstimmungs- und Verständigungsprobleme, wie sie heute auch in 

zahlreichen anderen transnationalen Unternehmen und internationalen Organisationen 

zu finden sind. Seit dem Sendestart am 30. Mai 1992 wird ARTE seinem europäischen 

Anspruch zunehmend gerecht. Der Sender hat vergleichsweise viele Zuschauer in den 

ehemals sozialistischen Staaten, und im außereuropäischen Raum wie dem Maghreb 

wird ARTE durchaus als europäisches Fernsehen wahrgenommen. ARTE repräsentiert 

zwar nicht die gesamteuropäische Öffentlichkeit, ist aber zu einem wichtigen Kulturfo-

rum und zu einem schwergewichtigen Akteur des europäischen Kommunikationsraums 

—————— 

 
6  Der Kunstbezug suggerierende Name ARTE steht für Association Relative à la Télévision Europé-

enne (deutsch etwa: „Vereinigung für das Europäische Fernsehen“). 
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geworden. Weitere Gesellschafter sind der ARTE G.E.I.E. zwar nicht beigetreten, doch 

sind verschiedene assoziierte Mitglieder und Kooperationspartner hinzugekommen.7 
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7  Zum Beispiel das frankophone belgische Fernsehen RTBF seit 1993, der öffentlich-rechtliche polni-

sche Sender TVP und das ORF (Österreich) seit 2001; Kooperationsvereinbarungen gibt es mit der 

spanischen TVE und dem Schweizer Fernsehen SRG seit 1995, mit der italienischen RAI seit 1998 

und dem niederländischen Fernsehen NPS seit 2001. 
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